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Kampfanzug). Die dadurch entstandene Kostenvermehrung wird wettgemacht mit der
Beschränkung der Gratisabgabe nach 150 Diensttagen auf ein normales oder ein Trikot-
hemd. — Der aus Spargründen beschlossene Verzicht auf die Abgabe einer Gratis-
uniform an junge Offiziere wird vom Bundesrat gerechtfertigt mit den veränderten
Bekleidungsbräuchen in der Armee, wo heute vermehrt der (kleidersparende) Kampf-
anzug getragen wird. Daneben verfügt der Offizier immer noch über eine Mannschafts-
Arbeitsuniform. Es werden hier Einsparungen von jährlich rund 800 000 Franken
erwartet.

Kurz

EMD-Informationen

Verordnung über die Offiziersausrüstung

Die Verordnung über die Offiziersaus-
rüstung vom 26. 11. 1980 wurde auf den
1.1.1983 geändert. Professor H. R. Kurz
kommt auf diese Sparanstrengungen des

Bundes, welche wir im «Kamerad, was
meinst Du ?» ebenfalls anregten, zu
sprechen. Dass den Soldaten nach 150

Diensttagen nur noch wahlweise ein Hemd
mit Krawatte oder ein Trikothemd gratis
abgegeben wird, glossiert der «Brücken-
bauer» folgendermassen:
«Warum auch zwei Hemden tragen?
Dreck in Dosen ist gesund.
Darum geht jetzt Vater Bund
Solchem Luxus an den Kragen.
Merke: Sparen wird zum Sport,
Namentlich am falschen Ort!»
Damit hat mit träfem Spruch diese an sich
hervorragend redigierte Zeitung vollständig

daneben gegriffen. Denn erstens erhält der
Rekrut gerade aus hygienischen Überle-
gungen heraus neu drei statt zwei Trikot-
hemden. Zudem ist es wirklich zu be-

grüssen, wenn das EMD mit seinen Spar-
anstrengungen jetzt — wenn auch in klei-
nen Raten — ernst macht!

Sparübunge« s/«d woWversfanden
dann stnnvo//, wenn d/e An/rec/rer/ra/fung
des Kanzp/werfes gewähr/eistet isf.

Unterstützung Angehöriger von Arrestanten

Ab 1.1.83 erhalten Angehörige von Arre-
stanten, welche in Not geraten, Fr. 20.—
Unterstützungsbeiträge (bis jetzt Fr. 8.—)
je Tag zuzüglich Fr. 10.— /Kind (Fr. 4.—),
was lediglich Fr. 500.— bis 1000.— pro
Jahr Mehrauslagen ergibt. Dieser kleine
Betrag stellt den schweizerischen Wehr-
männern ein gutes Zeugnis aus!

An unsere freien Abonnenten
Dürfen wir die Freien Abonnenten bitten, den Abonnementsbetrag von Fr. 23.—
für das Jahr 1983 auf unser Postcheckkonto

Nr. 80-18908 «Der Fourier», Zürich

zu überweisen. Sollte der Betrag bis Ende Januar nicht eintreffen, müsste er
per Nachnahme erhoben werden.

Ein Einzahlungsschein lag der Novembernummer bei.

Für Ihr Interesse gegenüber unserem Fachorgan danken wir herzlich.

Redaktion und Verlag

454


	EMD-Informationen

